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In der Berufsausbildung dominiert ganz die Sparte der technischen und 

handwerklichen Ausbildungen mit 71% (75 Nennungen). Zwar verringert sich bei der 

darauf folgenden Angabe des momentanen Arbeitsbereichs diese Dominanz auf 

56% (60 Nennungen), dennoch macht der technisch-handwerkliche Bereich deutlich 

über die Hälfte aus. Nachdem bei 3.1.3 die Gruppe der mittleren und niederen 

Schulabschlüsse 72% (68 Nennungen) der Gesamtgruppe ausmachten, war dieses 

Ergebnis zu erwarten. 

Wie Herr Mayer, der Direktor des BBW (Berufsbildungswerk) bei einem Seminar an 

der Universität (SoSe2000) erklärte, ist es für die meisten Hörgeschädigten „der 

übliche Weg“ einen handwerklichen oder technischen Beruf zu ergreifen. Dies macht 

einen höheren Bildungsabschluss nicht notwendig und bestätigt somit die 

vorgefundenen Ergebnisse. 

3.1.5 Hörschädigung 

Abb. VI.1-6: Grafik der Angaben über den persönlichen Hörverlust der Teilnehmer 

Aus den Werten der Grafik kann entnommen werden, dass der 85% der 

Teilnehmer (80 Nennungen) im Bereich der hochgradigen Hörschädigung – über 80 

dB Hörverlust – eingeordnet werden müssen. Leider wurden von 17 Teilnehmern 

keine Angaben zu ihrer Hörschädigung gemacht, so dass die Eindeutigkeit des 

Ergebnisses um diese 18% geschmälert wird. Interessanterweise sind in der 

Kategorie „unter 30 dB“ drei Angaben zu verzeichnen. Bei genauerer Betrachtung 

der Rohdaten zeigte sich, dass davon ein Nutzer sich selbst als „Gehörlos“ 

bezeichnet und sowohl Textvermittlung als auch Teledolmetschdienst regelmäßig 

nutzt – auf eigene Rechnung (ein Antrag auf Übernahme durch das Integrationsamt 

wäre wohl bedingt durch den geringen Hörverlust aussichtslos). 
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Rubrik: Gehörlos Schwerhörig Ertaubt anderer Hörschaden 

Nennungen: 79 16 9 2 

Aktive Nutzer 33 3 1 2 

Abb. VI.1-7: Tabelle der Angaben über die persönliche Einordnung des eigenen Hörschadens 

Schwerhörige sind nur vereinzelt zur Klientel der technischen Vermittlungsdienste 

zu zählen (von 16 Probanden sind drei Nutzer eines technischen 

Vermittlungsdienstes). Ein Grund könnte die stete technische Weiterentwicklung von 

anderweitiger Kommunikationstechnik (Hörgeräte, Verstärkertelefon usw.) sein. 

Meiner Meinung nach liegt aber auch ein Grund in den Geräten (wie das 

Schreibtelefon), die doch eher als typische Gehörlosenkommunikationsmittel 

angesehen werden und daher weniger Beachtung in Schwerhörigenkreisen finden. 

Obwohl auch beispielsweise hochgradig Schwerhörigen eine erleichterte 

Kommunikation in Verbindung mit technischen Vermittlungsdiensten möglich wäre. 

3.1.6 Nutzerverteilung 

Rubrik Aktive Nutzer Nicht-Nutzer Interessiert an Nutzung Kein Information 

Frauen 16 37 25 11 

Männer 22 31 21 9 

Summe 38 68 46 20 

Abb. VI.1-8: Verteilung der Nutzerzahlen nach Geschlechtsmerkmalen 

Es zeigt sich, dass sich das Nutzerverhältnis auf 16 weibliche und 22 männliche 

Nutzern (das wären 42% und 57%) verteilt. Von der Gruppe der aktiven Nutzer eines 

Vermittlungsdienstes (38 der Teilnehmer) gaben 

- 12 Personen an, sowohl Text- als auch Teledolmetschdienste zu nutzen, 

- 15 Personen an, nur Textvermittlung zu nutzen, 

- 11 Personen an, nur den Teledolmetschdienst zu nutzen. 

Das Geschlechterverhältnis unter jenen Teilnehmern, die keinen Dienst in 

Anspruch nehmen liegt umgekehrt mit 37 weiblichen zu 31 männlichen Probanden 

(54% zu 46%), aber in ähnlicher Ausprägung vor. Von 68 Nichtnutzern gaben 46 

(das sind 68%) an, einem technischen Vermittlungsdienst potentiell interessiert 

gegenüber zu stehen. Von 20 Probanden wurde die Antwort gegeben, dass sie noch 

nicht über die Nutzung eines technischen Vermittlungsdienstes informiert seien. Eine 

einzige Teilnehmerin gab an kein Interesse an einem Vermittlungsdienst zu haben 
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(sie nutzte auch keinen Dienst). Mit Hilfe eines Tests auf Binomialverteilung konnte 

signifikant nachgewiesen werden, dass es sich bei dem Ergebnis nicht um eine 

zufällige Verteilung handelt (p<.001). 

Es kann also daraus geschlossen werden, dass 84 Teilnehmer (38 aktive Nutzer 

und 46 Interessierte) der Nutzung eines technischen Vermittlungsdienstes positiv 

gegenüber stehen. Falls man dieses Ergebnis auf die Gesamtheit der Hörgeschädigt 

übertragen will, müsste davon ausgegangen werden, dass knapp 90% ein 

potentielles Interesse an der Nutzung eines technischen Vermittlungsdienstes haben. 

Greifen wir hier Jussen und Krüger’s Angaben von zehn Millionen Hörgeschädigten 

auf, abzüglich Minderjährigen und Rentnern (großzügig mit 50% veranschlagt), dann 

würden wohl von mindestens vier Millionen Hörgeschädigte zumindest für die 

Nutzung eines Vermittlungsdienstes in Frage kommen. Wobei offen gelassen werden 

muss, wie viele Hörgeschädigte davon auch tatsächlich auf die Nutzung eines 

technischen Vermittlungsdienstes zurückgreifen würden, wenn sie die Möglichkeit 

dazu hätten. 

3.1.7 Antragsverfahren beim Integrationsamt 

Die Fragen 2 bis 8 erhoben den Themenbereich der Antragstellung beim 

Integrationsamt. 

Abb. VI.1-9: Grafischer Vergleich der Angaben zwischen Antragstellung und Art des Antrages 

Die Frage, ob sie beim Integrationsamt einen Antrag auf Kostenübernahme für 

einen technischen Vermittlungsdienst gestellt haben, beantworteten 55 Teilnehmer 

mit „ja“. Von diesen 55 Anträgen entfielen: 

Ø 26 auf beide Dienste, 

Ø 14 auf einen Teledolmetschdienst (TDD), 

Ø und 13 auf eine Textvermittlungsdienst (TV), 

Antrag auf

beide 
Dienste 

(26)

keine 
Angabe 

(2)
TV (13)

TDD (14)

Antrag beim Integrationsamt

nein (51) ja (55)

ja 
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Ø in 2 Fällen wurde keine Angabe zum beantragten Dienst gemacht. 

Die darauf folgenden Fragen sollten Klarheit über die Antragsformalitäten 

verschaffen. Zuerst wurde danach gefragt, wie der Antrag ausgefüllt wurde (mit 

oder ohne Hilfe) und als wie schwer das Ausfüllen empfunden wurde. 

 Beteiligte Parteien bei der Antragstellung an das Integrationsamt 

Grad der 
empfundenen 
Schwierigkeit 

allein mit Chef nur Chef mit IFB andere Hilfe Keine Angabe Summe 

total leicht 3 1 - - - - 4 

einfach 3 1 - - - - 4 

normal 9 4 - 2 3 - 18 

schwierig 4 1 1 5 1 1 13 
sehr 

kompliziert 8 2 - 1 1 1 13 

keine Angabe 1 - - - - 2 3 

Summe 28 9 1 8 5 4 55 

Abb. VI.1-10: Tabelle zu Antworten auf Frage 4 und 5: Vergleich der beteiligte Parteien mit dem  
Schwierigkeitsgrad der Antragstellung (IFB = IntegrationsFachBeauftragter) 

Die Korrelation zwischen den Variablen Alter und Schwierigkeit zeigte ein leicht 

negatives, jedoch nicht signifikantes Ergebnis. Es konnte somit keine Abhängigkeit 

zwischen den beiden Variablen nachgewiesen werden konnte. Durch einen T-Test 

wurde auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den Variablen Geschlecht und 

Schwierigkeit geprüft. Der Ergebnis war eine marginale Signifikanz (p<.06) woraus 

zu folgern ist, dass Männern das Bearbeiten des Antrages als geringfügig schwerer 

empfanden wie Frauen. 

Es fällt auf, dass die meisten Probanden (18 Teilnehmer) das Antragsverfahren als 

normalschwierig einstufen. Jedoch bei Betrachtung der Gesamtverteilung tendiert der 

Schwerpunkt eher zu schwierig. Ungeklärt bleibt leider, ob aufgrund der Komplexität 

Hilfe gesucht werden musste und darum die Kategorie gewählt wurde, oder aber 

trotz Unterstützung das Verfahren als schwierig empfunden worden ist – also allein 

vielleicht. Auffällig ist die doch eher geringe Zahl der Probanden, die eine 

Antragstellung als leicht oder einfach empfanden und dies auch allein bewältigen 

konnten.   
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 Angegebener höchster Bildungsabschluss 

Grad der 
empfundenen 
Schwierigkeit 

ohne 
Abschlus

s 
HS Quali MR Abi Fachabi Hochsch. anderer Summe 

total leicht - 2 - - - - 1 1 4 

einfach - - - 2 1 1 - - 4 

normal - 6 - 6 1 - 3 2 18 

schwierig 1 1 3 4 1 - 1 2 13 

sehr 
kompliziert 

- 1 - 10 - 1 - 1 13 

keine 
Angabe 

- 1 - 2 - - - - 3 

Summe 1 11 3 24 3 2 5 6 55 

Anteil a. d. 
Bildgsgr. 

100 % 61 % 100 % 52 % 66 % 22 % 38 % 86 % (nges=106) 

Abb. VI.1-11: Tabelle zum Vergleich zwischen Schulabschluss und empfundener Schwierigkeit des Antrags 

Die Annahme, eine Einstufung der Schwierigkeit könnte durch das Bildungsniveau 

(Schulabschluss) bedingt sein, wird durch den tabellarischen  Vergleich der beiden 

Variablen entkräftet.  Zwar zeigt sich ein klarer Hochpunkt bei den Absolventen der 

Mittleren Reife (MR) in der Rubrik sehr kompliziert, doch aufgrund des hohen Anteils 

dieser Bildungsgruppe an der Gesamtverteilung der Teilnehmer kann nicht von 

einem signifikanten Ergebnis gesprochen werden.  

Es zeigt sich, dass der prozentuale Anteil der Antragsteller an der Gesamtheit der 

Teilnehmer (nges=106) sich ebenfalls nicht eindeutig auf eine bestimmte 

Bildungsgruppe beschränkt. Das erkennbare Tief im Bereich der Abschlüsse 

Fachabitur und Hochschulabschluss kann wohl kaum durch einen Mangel an Bildung 

erklärt werden. Zu klären bleibt somit, ob in die Entscheidung einen Antrag beim 

Integrationsamt zu stellen noch weitere, hier nicht erhobene Faktoren einfließen. In 

zukünftigen Untersuchungen könnten beispielsweise das soziale Umfeld (Freunde, 

Arbeitskollegen, Vereinskollegen usw.) und die individuellen Gründe für eine 

Entscheidung für oder gegen eine Antragstellung erhoben werden. 
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Auch in den Rubriken Berufsausbildung und momentane Tätigkeit ließ sich kein 

erkennbarer Faktor für eine besondere Befähigung finden. Es sei jedoch angemerkt, 

dass drei Teilnehmer, die es als total leicht empfunden hatten und ein Teilnehmer 

aus der Rubrik einfach keine Bewilligung des Antrags erhielten. Somit bleibt offen, ob 

vielleicht eine zu oberflächliche Bearbeitung zu diesem Urteil geführt hat. 

Ebenfalls erkennbar ist, dass fünf Probanden bei Schwierigkeiten mit dem Antrag 

sich an den Integrationsfachberater (IFB) gewandt haben – während die bei der 

gesteigerten Angabe (sehr kompliziert) nur eine Person tat. Es könnte vermutet 

werden, dass eine Konsultation des Integrationsfachberaters die Aufgabe erleichtert 

hätte. 

Die Analyse der Antworten auf die Frage 6 nach der Dauer der Bewilligung zeigte 

ein sehr ernüchterndes Ergebnis: 

Abb. VI.1-12: Grafische Darstellung der Angaben zur Bewilligungsdauer des Antrags beim Integrationsamt. 

Nach diesen Angaben werden 40% (22 Nennungen) der Anträge abgelehnt, 51% 

(28 Nennungen) werden bewilligt und es wurden in 5 Fällen keine Angaben zur 

Bewilligung gemacht. Die Zahl der Antragsablehnungen kann weder durch den Grad 

des Hörschadens (fast alle gaben an, mindestens 70 dB Hörverlust zu haben), noch 

durch die Art des beantragten Dienstes erklärt werden. Es ist weder in der 

Bewilligung noch in der Ablehnung der Anträge eine bestimmte Systematik 

erkennbar. Bis auf wenige Ausnahmen wurden der Dienst bzw. beide Dienste 

bewilligt, für den/die der Antrag gestellt worden war. 

Die Bewilligungsdauer zeigt, dass über 80% (23 Nennungen) der Bewilligungen 

unter einem halben Jahr erteilt sind. Es gibt jedoch drei Fälle, in denen die 

Bewilligung über 12 Monate gedauert hat. Dennoch bleibt anzumerken, dass für 

einen Hörgeschädigten nicht zumutbar ist, die Kosten des Dienstes für ein halbes 

Jahr selbst zu tragen, obwohl ihm das Recht auf die Kostenübernahme zusteht. 

Bewilligungsdauer

0

10

20

30

Anzahl 8 5 10 1 1 3 22
bis 1 Mon. 1-3 Mon. 3-6 Mon. 6-9 Mon. 9-12 Mon. über 12 Mon. keine 
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Für zukünftige Forschungen in dieser Richtung sollte vielleicht das zuständige 

Integrationsamt bzw. Bundesland mit erhoben werden, um so mögliche Korrelationen 
zwischen Region und Bewilligungsdauer aufdecken zu können. Die Informationen 
auf relevanten Internetseiten (z.B. der des Deutschen Schwerhörigenbundes104) 

legen nahe, dass die Bearbeitungsgeschwindigkeit solcher Anträge durch die 
regionalen Integrationsämter stark variiert. 

3.1.8 Nutzungshäufigkeit 

Antrag wurde nicht Bewilligt - was tun Sie?

Ich zahle selbst
23%

Ich nutze nicht
32%

keine Angabe
18%

Arbeitgeber 
zahlt
27%

 
Abb. VI.1-13: Grafische Darstellung der Angaben über die Folgen einer verwehrten Antragsbewillingung 

Bei den Fällen, in denen keine Bewilligung zur Kostenübernahme durch das 
Integrationsamt gewährt wurde, entschieden sich 32% der Antragsteller einen 

Vermittlungsdienst nicht zu nutzen. Die Hälfte der Probanden gab an, selbst zu 
zahlen, oder vom Arbeitgeber die Kosten erstattet zu bekommen. Daraus lässt sich 
schließen, dass die Leistung von den Arbeitnehmern als vorteilhaft angesehen wird. 

Ob in den 23% der Fälle, in denen die Teilnehmer die Kosten selbst tragen, dies auf 
eine Weigerung des Arbeitgebers zur Kostenübernahme zurückzuführen ist, bleibt 
unklar. 

Auf die anschließende Frage an alle aktiven Nutzer eines technischen 
Vermittlungsdienstes nach der Häufigkeit ihrer Nutzung ergab sich folgende 
Verteilung: 

Rubrik mehrmals 
am Tag 

etwa einmal 
am Tag 

mehrmals 
pro Woche 

etwa einmal 
pro Woche monatlich eher selten 

Angaben 11 1 13 4 3 6 

Abb. VI.1-14: Tabelle über die Angaben der Häufigkeit einer Dienstnutzung bei den aktiven Nutzern 

                                                
104 http://www.schwerhoerigen-netz.de/DSB/ 
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Aus der Verteilung ist zu entnehmen, dass die zwei Drittel der aktiven Nutzer (25 

Teilnehmer) durchaus häufig den Vermittlungsdienst nutzen. Ein Drittel davon sogar 

mindestens einmal pro Tag, was in etwa dem normalen Telefonaufkommen eines 

Hörenden entsprechen dürfte. Dies bestärkt die Forderungen einen technischen 

Vermittlungsdienst nicht allein auf den beruflichen Bereicht zu fixieren, sondern 

Hörgeschädigten auch im Privatleben die Möglichkeit zu spontanem Telefonieren zu 

geben. 

Natürlich handelt es sich bei der Auswahl der Antwortvorgaben um relativ vage 

Einteilungen. Aber auch hier muss in Betracht gezogen werden, dass die wenigsten 

Teilnehmer auf schriftlich fixierte Aufzeichnungen über ihr Nutzungsverhalten 

zurückgreifen können oder sich daran explizit erinnern. Es ist auch nicht 

anzunehmen, dass diese Frage Nachforschungen anregen wird, um eine 

Faktengestütze Antwort zu ermöglichen. Somit werden die Aussagen auf einer 

Schätzung durch den Probanden beruhen und dem sollte mit der Kategorienwahl 

Rechnung getragen werden. 

3.1.9 Auswirkungen 

Von allen Teilnehmern, die die Frage nach der Nutzung eines technischen 
Vermittlungsdienstes mit ja beantwortet hatten (38 Teilnehmer), gaben 13 an, dass 

sich dadurch ihre Kontakte nach außen verbessert hätten. Bei 9 Nutzern kam es zu 
einer Erweiterung ihres Arbeitsbereiches durch die Möglichkeit zu Telefonieren. Und 
weitere 8 bestätigten eine Verbesserung der Kontakte innerhalb der Firma. Lediglich 

5 Nutzer gaben an, dass es durch die Verwendung des Vermittlungsdienstes keine 
Auswirkungen gäbe. 

Abb. VI.1-15: Diagramm der Antworten aktiver Nutzer auf die Frage nach den Auswirkungen 

Auswirkungen der Nutzungsmöglichkeit

13

9 8

5
3

bessere
Kontakte extern

neue Aufgaben bessere
Kontakte intern
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Aus diesem Ergebnis kann geschlossen werden, dass die Verwendung eines 

technischen Vermittlungsdienstes auch in der praktischen Umsetzung eine 

Bereicherung für die Kommunikationsmöglichkeiten des hörgeschädigten 

Arbeitnehmers darstellt. Dies bestätigt den technischen Vermittlungsdienst als 

effektives Mittel zur Kompensation fernmündlicher Kommunikationsdefizite, bedingt 

durch dessen Hörschädigung. 

3.1.10 Verfügbare Medien 

Die Fragen 11 bis 14 konzentrierten sich auf die Situation am Arbeitsplatz. Bei 

den Fragen 11 und 12 wurde nach der Verfügbarkeit von Schreib- und Bildtelefon 

gefragt und wo diese zur Nutzung bereit stehen.  

Bei diesen Fragen konnten Nutzer wie Nichtnutzer Angaben machen, da eine 

Geräteversorgung von der Tatsächlichen Nutzung unabhängig sein kann. Sollte 

aufgrund der bestehenden Geräte (Bild- oder Schreibtelefon) der Antrag auf 

Kostenübernahme beim Integrationsamt zwar gestellt, jedoch abgelehnt worden 

sein, dann könnte trotz Verfügbarkeit der Geräte nicht genutzt werden. 

In 10 Fällen wurde angegeben, dass der Arbeitsplatz sowohl über Schreib- als 

auch Bildtelefon und Internetzugang verfügt. Weitere 11 Teilnehmer gaben an, am 

Arbeitsplatz entweder mit einem Bildtelefon oder einem Schreibtelefon ausgerüstet 

zu sein und fast alle davon haben auch einen Internetzugang. Auffällig ist, dass alle 

dieser 21 Probanden, die über ein Bild- oder Schreibtelefon am Arbeitsplatz 

verfügen auch die Angabe machten, dieses in Ruhe nutzen zu können.  

Vereinzelt besteht die Nutzung eines Bild- oder Schreibtelefons auf dem 

Stockwerk oder sogar nur im Gebäude, wobei nur in der Hälfte der Fälle eine 

ungestörte Nutzung des jeweiligen Kommunikationsmediums möglich ist. Diese 

Bedingungen sind wahrscheinlich für die spontane und regelmäßige Nutzung eher 

hinderlich und werden vermutlich ein Ausweichen auf andere Kommunikationswege 

unterstützen. Insbesondere dann, wenn für 65% der Teilnehmer nach eigenen 

Angaben die Nutzung des Internets am Arbeitsplatz möglich ist. 



 
 

 

90 

Abb. VI.1-16: Angaben der Teilnehmer über die Verfügbarkeit von Internet am Arbeitsplatz 

Sollten sich multimediale Service-plattformen via Internet (vgl. Kap. III) 

durchsetzen, könnte hier ein großer Teil der Hörgeschädigten als Nutzer gewonnen 

werden, da lediglich 28 der 61 Internetnutzer auch einen technischen 

Vermittlungsdienst in Anspruch nehmen. Würde ein internetbasierter Dienst zur 

Verfügung stehen, ist nach meiner Ansicht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, eine 

wesentlich größere Zielgruppe als Nutzer zu gewinnen. 

Zieht man zudem in Betracht, dass 65 Probanden beim Schreibtelefon und 69 

beim Bildtelefon (also im Durchschnitt 71%) angegeben, Selbiges in der Arbeit 

weder zu besitzen noch nutzen zu können, dann sollte ein internetbasierter 

Vermittlungsdienst für diese Zielgruppe ein interessantes Angebot sein – sowohl für 

den Arbeitnehmer, der Platz sparend ohne zusätzliche Geräte auskommt, als auch 

für den Arbeitgeber. Letzterer müsste lediglich eine zusätzliche Internetkamera 

installieren, welche im Schnitt nicht mehr als 50 € kostet und bequem am Monitor 

angebracht werden könnte (also ein günstiges und unkompliziertes Umrüsten). 

Gerade für jene Arbeitgeber mit mehreren hörgeschädigten Angestellten (wie das 

Landesvermessungsamt München) könnte sich dies als ein gewichtiger Faktor 

erweisen. 

Internetzugang am Arbeitsplatz

nein (32) ja (61)

k. Ang. (13)
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3.1.11 Servicezeiten 

Es wurden zwei verschiedene Fragen zur Gestaltung der Servicezeiten erhoben. 

Die erste Frage erhob, welche Servicezeiten momentan von den Nutzern in 

Anspruch genommen werden. Die darauf folgende Frage zielte auf die gewünschten 

Servicezeiten ab.  

Abb. VI.1-17: Verteilung der Angaben über genutzte und gewünschte Servicezeiten 

Aus den vorliegenden Daten lässt sich erkennen, dass die Hauptnutzungszeiten zu 

einem kleinen Teil (6 Nennungen) vormittags liegen, was 13% der aktiven Nutzer 

entspricht. Ausschließlich nachmittags nutzt nur ein einziger Teilnehmer. Der Großteil 

der Probanden (18 Nennungen = 47%) nutzen den Vermittlungsdienst zwischen 8.00 

und 18.00 Uhr, während ein weiterer Anteil von 13 Nutzern (34%) angibt, rund um die 

Uhr einen Vermittlungsdienst zu nutzen. Ein aktiver Teilnehmer machte keine 

Angabe über seine Nutzungszeiten. 

Mit diesem Ergebnis zeigt sich, dass über 80% der aktiven Teilnehmer nicht mit 

einer halbtägigen Bereitschaftszeit gedient ist, ein reiner Nachmittagsservice sogar 

fast überhaupt keinen Zuspruch findet. Es bedürfte noch einer genaueren 

Untersuchung, in wieweit die Servicezeiten modifiziert werden müssten, um für 

berufliche Zwecke optimale Unterstützung zu bieten. 

Der große Wunsch (20 Nennungen = 53%) nach einem 24-Stunden-Service ist 

zwar verständlich, aber arbeitsbedingt stellt sich die Frage, ob ein solches 

Servicezeitfenster wirklich Sinn macht, da anzunehmen ist, dass die wenigsten 

Arbeitnehmer jenseits der Kernzeiten zwischen 6.00 und 20.00 Uhr auf 

berufsbedingte Kommunikation angewiesen sind. Hier stellt sich erneut die 

Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen privater und beruflicher Nutzung. 

Servicezeiten
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genutzte Servicezeiten 5 1 18 13 0 1

Wunschzeiten 2 0 5 20 7 4

9.00-12.00 13.00-16.00 8.00-18.00 24h bin zufrieden keine Ang.
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Abgesehen davon bietet in Deutschland meines Wissens kein Service eine 24-

Stunden-Bereitschaft an – woraus der Schluss gezogen werden muss, dass die 13 

Nennungen von Probanden kommen, die einen Vermittlungsdienst im Ausland 

nutzen. Dieses Problem wurde bereits im Kapitel III.4.3 erwähnt.  

3.1.12 Privatnutzung 

Wird die anschließende Frage nach der Bereitschaft den Dienst auch auf eigene 

Kosten privat zu nutzen betrachtet, zeigt sich folgendes: 

Ø 14 von den 20 Teilnehmern die sich bei Frage 16 für eine 24-Stunden-

Bereitschaftszeit aussprachen gaben an, einen Vermittlungsdienst auch auf 

eigene Kosten privat nutzen zu wollen. 

Ø 62 aller 106 Teilnehmer gaben an, einen technischen Vermittlungsdienst auch 

dann nutzen zu wollen, wenn dieser privat bezahlt werden müsste. Von diesen 

stellten 36 einen Antrag beim Integrationsamt und davon wurden 18 

stattgegeben. 

Jene 37 Teilnehmer, die sich gegen eine private Nutzung eines technischen 

Vermittlungsdienstes ausgesprochen hatten, gaben dafür die folgenden Gründe an: 

Warum würdens Sie nicht privat nutzen?

andere Gründe (5)

nutze andere 
Komm.mittel (13)

zu teuer (19)

Abb. VI.1-18: Diagramm der Antworten auf Frage 17a 

Aus dieser Datenlage kann gefolgert werden, dass in 51% (19 Nennungen) der 

Fälle eine Ablehnung der Privatnutzung durch den Kostenfaktor bedingt ist. Zugleich 

zeigt sich auch in 35% (13 Nennungen) der Angaben, dass wohl andere 

Kommunikationsmittel das unmittelbare Bedürfnis für einen technischen 

Vermittlungsdienst überbrücken können. Pro und Kontras dieser Tatsache wurden 

schon im Kapitel V diskutiert. 
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Zahlungsbereitschaft im Monat
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Ein deutliches Maximum liegt mit 62% (66 Nennungen) in der Rubrik bis 50€. Alle 

weiteren Angaben bleiben unterhalb der 10%-Marke (10 Nennungen), wobei 

Nennungen jenseits der 100€-Rubrik nur noch marginal vergeben wurden. Von den 

66 Nennungen der ersten Rubrik entfallen 31 auf Teilnehmer, die aktive Nutzer eines 

technischen Vermittlungsdienstes sind. 

In der Grafik lässt sich deutlich erkennen, dass bis auf wenige Ausnahmen die 

Kosten für einen Vermittlungsdienst ab 100 € monatlich weitgehend auf Ablehnung 

stoßen. Dies ist insofern von Interesse, da nach den Angaben von Telesign 

mindestens 70 Nutzer (so deren Angabe über die momentane Nutzerbereit sind, 

monatlich einen Mindestbeitrag von rund 150 € zu entrichten. 

Abb. VI.1-19: Grafik zur Verteilung der Angaben über die monatliche Zahlungsbereitschaft 
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3.1.13 Abrechnungsmodelle 

Abb. VI.1-20: Diagramm der Angaben über bevorzugtes Abrechnungsverfahren 

Das Diagramm zeigt mit 41% (44 Nennungen) eine relativ klare Präferenz zu einer 

Call-by-call-Abrechnung. Knapp dahinter mit 34% (36 Nennungen) steht das 

Abonnement. Das Guthaben findet mit nur 16% (17 Nennungen) die wenigsten 

Befürworter. Die restlichen 9 Teilnehmer enthielten sich einer Antwort. 

Mit einem Chi2-Test wurde ein signifikanter Unterschied (p<.005) festgestellt, der 

bestätigt, dass überzufällig häufig ein Call-by-call-Modell bevorzugt wird. Somit kann 

ein rein zufälliges Ergebnis ausgeschlossen werden. 

Von den bisherigen drei technischen Vermittlungsdiensten in Deutschland wurde je 

ein Abrechnungsverfahren verwendet (vgl. Kapitel IV). Da TeleLink zum Januar 2004 

den Dienst eingestellt hat, fällt gerade das Abrechnungsmodell weg, für das sich die 

meisten Teilnehmer ausgesprochen haben. 

Bevorzugtes Abrechnungsmodell

Abo (36)

Guthaben (17)

Call-by-call (44)

keine Ang. (9)
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4. Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der Erhebung: 

Als zentrale Ergebnisse der Fragebogenumfrage zeigte sich: 

Ø Es nutzen mehr Männer als Frauen einen technischen Vermittlungsdienst. 

Ø Die Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren stellt die meisten Nutzer. 

Ø Die Mehrheit der Teilnehmer weisen einen mittleren oder höheren 

Bildungsabschluss auf. 

Ø In Bezug auf Ausbildung und Arbeitsplatz sind technische oder handwerkliche 

Berufe am stärksten repräsentiert. 

Ø Unter den Teilnehmern waren Gehörlose am stärksten vertreten, Schwerhörige 

bildeten einen kleinen Anteil und Ertaubte waren nur geringfügig beteiligt. 

Ø Als aktive Nutzer eines technischen Vermittlungsdienstes erwiesen sich etwa 

ein Drittel der Probanden, von den anderen zwei Drittel zeigte sich jedoch die 

Mehrheit an einer Nutzung interessiert. 

Ø Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer stellten einen Antrag auf 

Kostenübernahme beim zuständigen Integrationsamt, von diesen Anträgen 

wurden jedoch nur knapp über die Hälfte bewilligt. 

Ø Bei der persönlichen Einschätzung der Schwierigkeit der Antragsstellung beim 

Integrationsamt stuften die meisten Probanden den Vorgang als normal 

schwierig ein. Insgesamt gaben jedoch wesentlich mehr Teilnehmer an, 

Schwierigkeiten mit dem Antrag zu haben als jene die es als leicht empfanden. 

Ø Die meisten Bewilligungen eines Antrags wurden innerhalb eines halben Jahres 

gegeben. In Einzelfällen zog sich die Bewilligung bis zu über einem Jahr hin. 

Ø Bei Ablehnung des Antrages beschlossen ein Drittel der Antragsteller keinen 

Vermittlungsdienst zu nutzen. Die Hälfte der Antragsteller trug entweder selbst 

die Kosten oder diese wurden vom Arbeitgeber getragen. 

Ø In der Gruppe der aktiven Nutzer zeigte sich, dass ein sehr großer Anteil sehr 

oft, teilweise sogar mehrmals am Tag einen Vermittlungsdienst in Anspruch 

nimmt. 
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Ø Die Auswirkungen über einen solchen Dienst zu verfügen gaben die aktiven 

Nutzer mit einer verbesserten Kommunikation innerhalb und außerhalb der 

Firma an, sowie mit neuen Aufgabengebieten. 

Ø Nur in wenigen Fällen sind Schreib- oder Bildtelefone vorhanden, dann aber 

meist am Arbeitsplatz, wo sie ungestört benutzt werden können. 

Ø Zwei Drittel der Teilnehmer gaben an über einen Internetzugang in der Arbeit zu 

verfügen. 

Ø Hinsichtlich der genutzten Vermittlungsdienstzeiten der aktiven Nutzer wurde 

am häufigsten zwischen 8.00 und 18.00 Uhr genutzt, gefolgt von den Angaben 

einer Rund-um-die-Uhr-Nutzung. 

Ø Die Frage nach gewünschten Servicezeiten der Vermittlungsdienste zeigte sich 

ganz klar der Wunsch nach einer 24-stündigen Bereitschaftszeit. 

Ø Die Mehrheit der Teilnehmer, die sich für eine 24-stündige Bereitschaftszeit 

ausgesprochen haben, würde diese auch privat auf eigene Kosten nutzen. 

Ø Von allen Teilnehmern erklärten sich zwei Drittel bereit auch auf eigene Kosten 

privat einen technischen Vermittlungsdienst nutzen zu wollen. 

Ø Die Hälfte aller Probanden, die sich gegen eine private Nutzung aussprachen, 

begründeten dies durch zu hohe Kosten. 

Ø Die Frage nach den maximalen Kosten, die für die Nutzung eines technischen 

Vermittlungsdienstes noch akzeptabel wären, liegen für die große Mehrheit bei 

50€ Eigenbeteiligung pro Monat. Bei einigen sogar bei zu 100€ pro Monat. 

Jenseits davon kommt bis auf wenige Ausnahmen die Nutzung nicht in Frage. 

Ø Das am meisten gewünschte Modell der Abrechung war klar eine Abrechnung 

nach individuellem Verbrauch (Call-by-call), an zweiter Stelle lag das Prinzip 

eines Abonnements und dahinter folgte dann die Guthaben-Abrechnung. 
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5. Kritische Anmerkungen zur Erhebung 

Im Rückblich auf die abgeschlossene Fragebogenuntersuchung scheinen für 

zukünftige Arbeiten einige kritische Hinweise bzw. Verbesserungsvorschläge 

angebracht zu sein.  

5.1 Format der Antworten 

Um eine Logik innerhalb der Antworten zu gewährleisten sollten manche 

Folgeantworten nur dann zur Verfügung stehen, wenn die vorherige Frage(n) 

entsprechend ausgefüllt wurden. Andernfalls dürfen bestimmte Antwortoptionen nicht 

verfügbar sein. Als Beispiel: Gibt ein Teilnehmer an, keinen Antrag bei 

Integrationsamt gestellt zu haben, sollte ihm eine Antwort zu Fragen, die sich auf 

diesen Vorgang beziehen nicht möglich sein. 

Durch eine Fehlermeldung beim Leerlassen einer Antwort könnte die Quote der 

übergangenen Antworten reduziert werden. Ob die Zahl der Enthaltungen (es wurde 

keine Antwortoption ausgewählt) durch mangelnde Sorgfalt oder durch bewusste 

Verweigerung einer Antwort entstanden sind, bleibt unklar. 

5.2 Ausführlichkeit der Fragen 

Obwohl versucht wurde, die Fragen so kurz wie möglich zu formulieren, um den 

Leseaufwand zu minimieren, bleibt zu überlegen, ob nicht manche Fragen bei 

ausführlicherer Formulierung weniger komplex wären und somit mehr/zuverlässigere 

Antworten einbringen würden. Gerade gegabelte Fragen (falls ja/nein, dann...) 

könnten ausführlicher formuliert einfacher zu beantworten sein. So zeigte sich bei der 

Frage 1a/1b, dass manche Teilnehmer nicht differenzierten, wie sie die vorherige 

Frage beantwortet hatten. 

5.3 Offene Fragen für Hintergrundinformationen 

Bei manchen Fragen wären offene Antwortmöglichkeiten hilfreich, um zusätzliche 

Informationen zu gewinnen. So könnte zum Beispiel die Frage nach der 

Bewilligungsdauer dadurch erweitert werden, dass mit einer offenen Antwortoption 

danach gefragt wird, ob die Gründe für eine längere Dauer bekannt sind. Oder es 

könnte erhoben werden, mit welcher Begründung eine Kostenübernahme durch das 

Integrationsamt abgelehnt wurde. 
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6. Abschließende Diskussion 

Nach persönlicher Einschätzung sind die erfassten Teilnehmer als 

Repräsentativgruppe nicht direkt auf die Gesamtheit der Hörgeschädigten 

übertragbar. Ein Grund dafür sind die bisher bekannten Nutzerzahlen (vgl Kapitel III. 

und IV.) woraus sich bei vorsichtiger Schätzung eine maximale aktive Nutzergruppe 

von ca. 250 Personen in Deutschland ergeben würde, einschließlich Teilnehmern, 

die eher sporadisch und selten nutzen. Diese Gruppe wird sich auf die 

verschiedenen aktiven Vermittlungsdienste in Deutschland und Schweiz verteilen. 

Dieses eher verhaltene Nutzen der technischen Vermittlungsdienste dürft zum Teil 

durch den Mangel an Schreib- und Bildtelefonen am Arbeitsplatz bedingt sein. Da die 

Anschaffung dieser Geräte auch heute noch ein nicht unbedenklicher Kostenfaktor 

ist, wird sich auch in Zukunft wohl wenig daran ändern.  

Die Angaben der Teilnehmer über die Verfügbarkeit eines Internetzugangs an 

ihrem Arbeitsplatz lassen jedoch die großen Chancen eines Internetbasierten 

technischen Vermittlungsdienstes erahnen. Sollte eine vergleichbare Technik wie in 

Schweden für deutsche Nutzer verfügbar gemacht werden, darf man sicherlich auf 

eine massive Steigerung der Nutzerzahlen rechnen. Durch die zunehmende 

Popularisierung von PC-Arbeitsplätzen kommt dies einem Internet-Service nur 

entgegen. Für die Arbeitgeberseite dürften sich bei geringeren Kosten (keine 

zusätzliche Geräte wie Schreib- oder Bildtelefon) auch die Einstellung 

hörgeschädigte Arbeitnehmer attraktiver darstellen. 
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Schlusswort 

Wie durch diese Arbeit hoffentlich gezeigt wurde, ist Deutschland in Sachen 

technischer Vermittlungsdienste noch nicht auf dem gleichen Niveau wie 

beispielsweise Schweden oder die Schweiz. Dies ist nicht einem Mangel an Technik 

oder an Umsetzungsmöglichkeiten zu verdanken, sondern allein der fehlenden 

Initiative von Seiten der Regierungsträger, Ämter und Dienstanbietern. Durch den 

Modellversuch des Bundesministeriums für Arbeit (TeleSign) und den des 

bayerischen Sozialministeriums (TeleLink) wurden alle grundlegenden Erkenntnisse 

gezeigt, die für einen effektiven und sinnvollen technischen Vermittlungsdienst 

notwendig sind. Leider fanden diese nicht in ihrer Vollständigkeit Einzug in 

bestehende Dienste. Der Abschlussbericht dieses Modellversuches wird auf Anfrage 

bei der zuständigen Stelle gerne vergeben. Somit scheidet ein Mangel an 

Informationsmaterial über dieses Projekt wohl aus. Daraus schließe ich, dass es sich 

wohl bei einer Nichtumsetzung der bereits vorliegenden Erkenntnisse eher um 

Desinteresse denn um einen Mangel an bestehenden Informationen handelt. 

Nachdem TeleLink zum Januar 2004 ihren Betrieb eingestellt hat, bleibt in den 

bestehenden zwei Diensten (Telesign Deutschland GmbH und Neue Dienste 

Vogelsberg gGmbH) jeweils ein Monopolist zurück – Telesign Deutschland bietet als 

einziger Dienst den Teledolmetschdienst an, während Neue Dienste Vogelsberg 

Auftrags- und Textvermittlung bieten. Wie bereits in Kapitel IV erwähnt wurde, sind 

die Abrechnungsverfahren dieser beiden Dienste weniger Nutzerfreundlich, als es ein 

Call-by-call-Verfahren gewesen wäre. Durch das Ausscheiden der TeleLink könnte 

natürlich auch bei einigen Nutzern der Eindruck entstehen, dass gerade dieses 

Abrechnungsverfahren sich nicht bewährt hat. Um der Objektivität willen muss jedoch 

folgende Information eingebracht werden: Von Seiten der Telesign Deutschland 

GmbH wurde zu einem Kampf um die Bewilligung eines Teledolmetschdienstes für 

jeden Gehörlosen aufgerufen, um damit das Recht auf die Nutzung der 

Gebärdensprache als (nun anerkannte) primäre Kommunikationsform zu zeigen. Im 

Rahmen dieses Strebens wurde von verschiedenen Seiten aufgerufen, sich nicht mit 

einem Textvermittlungsdienst ‚abspeisen zu lassen’. Dies dürfte das Ausbleiben von 

Neuanmeldungen und den Rückgang von rund 40 auf 5 Nutzer bei gleichbleibender 

Serviceleistung erklären. Da die TeleLink als einziger Dienst nicht durch hohe 

Monatsfixgebühren oder andere Träger finanziert wurde, bedeutete ein Ausbleiben 
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der Nutzer das Aus für sie. Es stellt sich natürlich die Frage, woran es liegt, dass ein 

bedarfsgerechter technischer Vermittlungsdienst in Deutschland nur dann überleben 

kann, wenn er nicht ausschließlich darauf angewiesen ist, sich selbst durch 

leistungsbezogene Gebühren zu finanzieren. 
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